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Rechtsprechung mit Anmerkungen

Rechtsprechung  mit 
Anmerkungen

120 ZESAR 03.20

Soziale Sicherheit
Wanderarbeitnehmer/Währungsumrechnung/ 
 Differenzkindergeld

VO (EG) Nr. 987/2009

1. Bei der Währungsumrechnung von Kindergeld zur Bestim-
mung eines etwaigen Unterschiedsbetrags gemäß Art. 68 Abs. 2 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit in der durch die Verordnung 
(EG) Nr. 988/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. September 2009 geänderten Fassung wirkt es sich auf 
die Anwendung und die Auslegung von Art. 90 der Verordnung 
(EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die 
Durchführung der Verordnung Nr. 883/2004 sowie des Be-
schlusses Nr. H3 der Verwaltungskommission für die Koordi-
nierung der Systeme der sozialen Sicherheit vom 15. Oktober 
2009 über den Bezugszeitpunkt für die Festlegung der Umrech-
nungskurse gemäß Artikel 90 der Verordnung Nr. 987/2009 
nicht aus, dass die betreffende Leistung von einem schweizeri-
schen Träger in Schweizer Franken bewirkt wird.

2. Der Beschluss Nr. H3 vom 15. Oktober 2009 ist dahin auszule-
gen, dass dessen Nr. 2 bei der Umrechnung von Währungen, in 
denen Kinderzulagen angegeben sind, zur Bestimmung eines 
etwaigen Unterschiedsbetrags gemäß Art. 68 Abs. 2 der Verord-
nung Nr. 883/2004 in der durch die Verordnung Nr. 988/2009 
geänderten Fassung anwendbar ist.

3. Nr. 2 des Beschlusses Nr. H3 vom 15. Oktober 2009 ist dahin 
auszulegen, dass in einer Situation wie der im Ausgangsver-
fahren fraglichen mit der Wendung „Tag …, an dem der Träger 
den entsprechenden Vorgang ausgeführt hat“ im Sinne dieser 
Bestimmung der Tag gemeint ist, an dem der zuständige Träger 
des Beschäftigungsstaats die Zahlung der fraglichen Familien-
leistung vornimmt.

Urteil des EuGH vom 4. 9. 2019, Rs. C-473/18 (GP . /. Bundes-
agentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West), 
ECLI:EU:C:2019:662 – Anmerkung von Prof. Dr. Bettina 
 Kahil-Wolff Hummer, Lausanne

Sachverhalt/Vorlagefragen

[1] Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von 
Art. 90 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Si-
cherheit (ABl. 2009, L 284, S. 1) sowie des Beschlusses Nr. H3 der 
Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit vom 15. Oktober 2009 über den Bezugszeit-
punkt für die Festlegung der Umrechnungskurse gemäß Art. 90 
der Verordnung Nr. 987/2009 (ABl. 2010, C 106, S. 56) (im Folgen-
den: Beschluss Nr. H3).
[2] Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen GP und 
der Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Baden-Württem-

berg West (Deutschland) (im Folgenden: Familienkasse) wegen der 
Gewährung eines Unterschiedsbetrags in Deutschland im Hinblick 
auf in der Schweiz bezogene Kinderzulagen.
[14] Die Klägerin des Ausgangsverfahrens GP sowie ihr Ehe-
mann wohnen in Deutschland und sind in der Schweiz unselbst-
ständig erwerbstätig. Sie haben zwei Kinder. Ab Februar 2012 er-
hielt der Ehemann in der Schweiz zwei monatliche Kinderzulagen 
in Höhe von jeweils 200 Schweizer Franken (CHF), etwa 179 Euro.
[15] Am 19. August 2015 beantragte GP bei der Familienkasse 
die Zahlung von Differenzkindergeld.
[16] Mit Bescheid vom 8. September 2015, der auf einen Ein-
spruch hin am 14. Oktober 2015 bestätigt wurde, wies die Familien-
kasse den Antrag für den Zeitraum von April 2012 bis Dezember 
2014 zurück. Sie war unter Hinweis auf Art. 90 der Verordnung 
Nr. 987/2009 und den Beschluss Nr. H3 der Ansicht, dass zur Be-
antwortung der Frage, ob – und gegebenenfalls in welcher Höhe 
– ein Anspruch auf Differenzkindergeld besteht, der Umrech-
nungskurs heranzuziehen sei, der für den ersten Tag des Monats 
veröffentlicht wurde, der dem Monat vorausgeht, in dem die Be-
rechnung erfolgt. Da die Berechnung am Tag des Erlasses des Be-
scheids vom 8. September 2015 erfolgt sei, sei der am 1. August 
2015 veröffentlichte Umrechnungskurs maßgebend. Der Betrag 
von 200 CHF habe nach diesem Kurs 188,71 Euro entsprochen und 
sei somit höher als das von der Bundesrepublik Deutschland in 
den Jahren 2012 bis 2014 für die ersten beiden Kinder gezahlte 
Kindergeld in Höhe von jeweils 184 Euro. Folglich habe im frag-
lichen Zeitraum kein Anspruch auf die Zahlung von Differenz-
kindergeld bestanden.
[17] GP erhob beim vorlegenden Gericht, dem Finanzgericht Ba-
den-Württemberg (Deutschland), Klage gegen die Entscheidungen 
der Familienkasse vom 8. September und 14. Oktober 2015 sowie 
gegen eine weitere Entscheidung der Familienkasse späteren Da-
tums. GP macht beim vorlegenden Gericht geltend, dass Nr. 3 
Buchst. b des Beschlusses Nr. H3 auf ihre Rechtssache anwendbar 
sei. Die darin enthaltene Wendung „der dem Monat … vorausgeht, 
in dem die Bestimmung anzuwenden ist“ sei dahin auszulegen, 
dass sie vorliegend den Monat April 2012 betreffe, d. h. den Mo-
nat, ab dem die Verordnungen Nrn. 883/2004 und 987/2009 auf 
ihre Situation anwendbar geworden seien, da zu diesem Zeitpunkt 
Anhang II des Freizügigkeitsabkommens in Kraft getreten sei. In-
folgedessen sei der gemäß Nr. 3 Buchst. b des Beschlusses Nr. H3 
anwendbare Umrechnungskurs der am 1. März 2012 veröffentlichte. 
Die Verwendung dieses Kurses führe zu einem Betrag von umge-
rechnet 331,90 Euro an schweizerischen Kinderzulagen für die 
beiden Kinder, d. h. 165,95 Euro pro Kind. GP fordert daher die 
Zahlung eines Unterschiedsbetrags von monatlich 36,10 Euro, 
d. h. 18,05 Euro pro Kind, für den Zeitraum von April 2012 bis 
Dezember 2014.
[18] Nach Auffassung des vorlegenden Gerichts hängt die Ent-
scheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits von der Ausle-
gung des Beschlusses Nr. H3 ab. Es zweifelt an der Anwendbarkeit 
von Nr. 3 Buchst. b dieses Beschlusses, nach deren Wortlaut es um 
die Umrechnung eines Betrags durch den betreffenden Träger 
eines Mitgliedstaats in die Währung eines anderen Mitgliedstaats 
gehe, bei der der Träger nach nationalem Recht einen Betrag be-
rücksichtigen muss, wohingegen vorliegend die Familienkasse 
einen in Schweizer Franken ausgedrückten Betrag in Euro, d. h. in 
die Währung ihres eigenen Mitgliedstaats, nach Unionsrecht, näm-
lich der Verordnung Nr. 883/2004, umrechnen müsse. Von dieser 
Ungewissheit sei auch Nr. 4 des Beschlusses Nr. H3 betroffen.
[19] Für den Fall, dass mangels dem Beschluss Nr. H3 entgegen-
stehender Vorschriften dessen Bestimmungen aus Nr. 2 anzuwen-
den sein sollten, fragt das vorlegende Gericht danach, welcher 
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Rechtsprechung mit Anmerkungen ZESAR 03.20 121

Staat und welcher Vorgang mit „an dem der Träger den entspre-
chenden Vorgang ausgeführt hat“ gemeint sind.
[20] Schließlich stelle sich die Frage nach der etwaigen Anwen-
dung von Nr. 5 des Beschlusses Nr. H3, der gleichfalls Auslegungs-
probleme aufwerfe.
[21] Unter diesen Umständen hat das Finanzgericht Baden-Würt-
temberg das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof die fol-
genden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Welche Vorschrift des Beschlusses Nr. H3 ist unter Umständen 

wie denen des Ausgangsverfahrens bei der Währungsumrech-
nung von kindbezogenen Familienleistungen in Gestalt von 
Kindergeld bzw. Kinderzulagen anzuwenden?

2. Wie ist die hiernach anzuwendende Vorschrift bei der Ermitt-
lung des wechselkursabhängigen Differenzkindergeldbetrags 
konkret auszulegen?
a) Falls Nr. 2 des Beschlusses Nr. H3 anzuwenden ist: Welcher 

Tag ist im Sinne dieser Vorschrift der Tag, „an dem der Trä-
ger den entsprechenden Vorgang ausgeführt hat“?

b) Falls Nr. 3 Buchst. b (gegebenenfalls in Verbindung mit Nr. 4) 
des Beschlusses Nr. H3 anzuwenden ist: Welcher Monat ist 
im Sinne dieser Vorschrift der Monat, „in dem die Bestim-
mung anzuwenden ist“?

c) Falls Nr. 5 des Beschlusses Nr. H3 anzuwenden ist: Ist die 
Öffnungsklausel für das nationale Recht mit der in Art. 90 
der Verordnung Nr. 987/2009 normierten Ermächtigung 
vereinbar? Wenn ja: Erfordert eine „andere Regelung“ des 
nationalen Rechts eine Regelung durch ein formelles Gesetz 
oder genügt eine Verwaltungsanweisung der nationalen 
Verwaltungsbehörde?

3. Bestehen bei der Währungsumrechnung von schweizerischen 
Kinderzulagen durch die deutsche Familienkasse Besonderhei-
ten?
a) Ist bei der Anwendung des Beschlusses Nr. H3 im Verhältnis 

zur Schweiz von Bedeutung, dass das nationale deutsche 
Recht in § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG an sich einen Leis-
tungsausschluss vorsieht?

b) Ist für die Währungsumrechnung gemäß dem Beschluss 
Nr. H3 von Bedeutung, wann der schweizerische Träger die 
Familienleistungen bewilligt oder ausgezahlt hat?

c) Ist für die Währungsumrechnung gemäß dem Beschluss 
Nr. H3 von Bedeutung, wann der deutsche Träger das Diffe-
renzkindergeld abgelehnt hat oder bewilligt?

Rechtlicher Rahmen
Völkerrecht
[3] Art. 8 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, das 
am 21. Juni 1999 in Luxemburg unterzeichnet und mit dem Be-
schluss 2002/309/EG, Euratom des Rates und – bezüglich des Ab-
kommens über die wissenschaftliche und technische Zusammen-
arbeit – der Kommission vom 4. April 2002 über den Abschluss 
von sieben Abkommen mit der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft (ABl. 2002, L 114, S. 6) im Namen der Europäischen Ge-
meinschaft genehmigt wurde (im Folgenden: Freizügigkeitsab-
kommen), bestimmt:

„Die Vertragsparteien regeln die Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit gemäß Anhang II, um insbesondere Folgen-
des zu gewährleisten:
a) Gleichbehandlung;
b) Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften;
…

d) Zahlung der Leistungen an Personen, die ihren Wohnsitz im 
Hoheitsgebiet der Vertragsparteien haben;

…“
[4] Anhang II („Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit“) des Freizügigkeitsabkommens in der durch den Anhang des 
Beschlusses Nr. 1/2012 des im Rahmen des Freizügigkeitsabkom-
mens eingesetzten Gemischten Ausschusses vom 31. März 2012 
(ABl. 2012, L 103, S. 51) geänderten Fassung (im Folgenden: An-
hang II des Freizügigkeitsabkommens) trat am 1. April 2012 in Kraft.
[5] Anhang II Art. 1 des Freizügigkeitsabkommens lautet:

„(1) Die Vertragsparteien kommen überein, im Bereich der Ko-
ordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit untereinander 
die in Abschnitt A dieses Anhangs genannten Rechtsakte der 
Europäischen Union in der durch diesen Abschnitt geänderten 
Fassung oder gleichwertige Vorschriften anzuwenden.
(2) Der Begriff ‚Mitgliedstaat(en)‘ in den Rechtsakten, auf die 
in Abschnitt A dieses Anhangs Bezug genommen wird, ist au-
ßer auf die durch die betreffenden Rechtsakte der Europäischen 
Union erfassten Staaten auch auf die Schweiz anzuwenden.“

[6] Anhang II Art. 2 Abs. 1 bestimmt:
„Zur Anwendung dieses Anhangs tragen die Vertragsparteien 
den Rechtsakten der Europäischen Union gebührend Rechnung, 
auf die in Abschnitt B dieses Anhangs Bezug genommen wird.“

[7] Anhang II Abschnitt A nimmt auf die Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit (ABl. 2004, L 166, S. 1, berichtigt im ABl. 2004, L 200, S. 1) in 
der durch die Verordnung (EG) Nr. 988/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 (ABl. 2009, 
L 284, S. 43) geänderten Fassung (im Folgenden: Verordnung 
Nr. 883/2004) sowie auf die Verordnung Nr. 987/2009 Bezug. An-
hang II Abschnitt B nimmt auf den Beschluss Nr. H3 Bezug.

Unionsrecht
[8] Art. 68 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 883/2004 lautet:

„(1) Sind für denselben Zeitraum und für dieselben Familien-
angehörigen Leistungen nach den Rechtsvorschriften mehrerer 
Mitgliedstaaten zu gewähren, so gelten folgende Prioritätsre-
geln:
a) Sind Leistungen von mehreren Mitgliedstaaten aus unter-

schiedlichen Gründen zu gewähren, so gilt folgende Rang-
folge: an erster Stelle stehen die durch eine Beschäftigung 
oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausgelösten An-
sprüche, darauf folgen die durch den Bezug einer Rente aus-
gelösten Ansprüche und schließlich die durch den Wohnort 
ausgelösten Ansprüche.

…
(2) Bei Zusammentreffen von Ansprüchen werden die Famili-
enleistungen nach den Rechtsvorschriften gewährt, die nach 
Absatz 1 Vorrang haben. Ansprüche auf Familienleistungen 
nach anderen widerstreitenden Rechtsvorschriften werden bis 
zur Höhe des nach den vorrangig geltenden Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Betrags ausgesetzt; erforderlichenfalls ist ein 
Unterschiedsbetrag in Höhe des darüber hinausgehenden Be-
trags der Leistungen zu gewähren …“

[9] Art. 90 der Verordnung Nr. 987/2009 bestimmt:
„Bei der Anwendung der [Verordnungen Nrn. 883/2004 und 
987/2009] gilt als Wechselkurs zweier Währungen der von der 
Europäischen Zentralbank veröffentlichte Referenzwechsel-
kurs. Die Verwaltungskommission [für die Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit gemäß Art. 71 der Verordnung 
Nr. 883/2004] bestimmt den Bezugszeitpunkt für die Fest legung 
des Wechselkurses.“
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[10] Im ersten Erwägungsgrund des Beschlusses Nr. H3 heißt es:
„Viele Bestimmungen, z. B. in [Art.] 68 Absatz 2 … der Verordnung 
… Nr. 883/2004 sowie in … der Verordnung … Nr. 987/2009, bezie-
hen sich auf Situationen, in denen für die Zahlung, Berechnung 
oder Neuberechnung einer Leistung … der Umrechnungskurs fest-
gelegt werden muss.“
[11] Die Nrn. 2 bis 5 des Beschlusses Nr. H3 lauten:

 „2. Sofern in diesem Beschluss nicht anders angegeben, gilt der 
Umrechnungskurs, der an dem Tag veröffentlicht wurde, an 
dem der Träger den entsprechenden Vorgang ausgeführt hat.

3. Ein Träger eines Mitgliedstaats, der zum Zwecke der Fest-
stellung eines Anspruchs und der ersten Berechnung der 
Leistung einen Betrag in die Währung eines anderen Mit-
gliedstaats umrechnen muss, verfährt wie folgt:
a) Wenn der betreffende Träger nach nationalem Recht Be-

träge, wie beispielsweise Erwerbseinkommen oder Leis-
tungen, während eines bestimmten Zeitraums vor dem 
Datum, für das die Leistung berechnet wird, berücksich-
tigt, verwendet er den Umrechnungskurs, der für den 
letzten Tag dieses Zeitraums veröffentlicht wurde.

b) Wenn der betreffende Träger nach nationalem Recht zum 
Zwecke der Leistungsberechnung einen Betrag berück-
sichtigt, verwendet er den Umrechnungskurs, der für den 
ersten Tag des Monats veröffentlicht wurde, der dem 
 Monat unmittelbar vorausgeht, in dem die Bestimmung 
anzuwenden ist.

4. Nummer 3. gilt entsprechend, wenn ein Träger eines Mit-
gliedstaats – infolge einer Änderung der Sach- oder Rechts-
lage in Bezug auf die betreffende Person – zur Neuberech-
nung der Leistung einen Betrag in die Währung eines 
anderen Mitgliedstaats umrechnen muss.

5. Ein Träger, der eine Leistung zahlt, die nach nationalem 
Recht regelmäßig angepasst und die durch Beträge in ande-
ren Währungen beeinflusst wird, verwendet bei der Neube-
rechnung der Leistung den Umrechnungskurs, der am ersten 
Tag des der Wirksamkeit der Anpassung vorausgehenden 
Monats gilt, sofern das nationale Recht keine andere Rege-
lung vorsieht.“

Deutsches Recht
[12] Die §§ 62 ff. des Einkommensteuergesetzes (BGBl. 2009 I, 
S. 3366) (im Folgenden: EStG) enthalten für in Deutschland unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtige Personen die Vorschriften 
über Kindergeld.
[13] Nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird Kindergeld nicht für ein 
Kind gezahlt, für das dem Kindergeld vergleichbare Leistungen im 
Ausland gewährt werden.

Aus den Entscheidungsgründen
Zu den Vorlagefragen:

Zur dritten Frage
[22] Auf die dritte Frage ist zuerst einzugehen, da sie sich darauf 
bezieht, welche etwaigen Auswirkungen die Umrechnung einer 
von einem schweizerischen Träger in Schweizer Franken bewirk-
ten Leistung in die Währung eines Mitgliedstaats auf die Anwen-
dung und die Auslegung unionsrechtlicher Bestimmungen hat, die 
Gegenstand der ersten beiden Fragen sind.
[23] Mit dieser Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob 
es sich bei der Währungsumrechnung von Kindergeld zur Bestim-
mung eines etwaigen Unterschiedsbetrags gemäß Art. 68 Abs. 2 
der Verordnung Nr. 883/2004 auf die Anwendung und die Aus-

legung von Art. 90 der Verordnung Nr. 987/2009 sowie des Be-
schlusses Nr. H3 auswirkt, dass die betreffende Leistung von einem 
schweizerischen Träger in Schweizer Franken bewirkt wird.
[24] Zunächst ist festzustellen, dass nach Art. 8 des Freizügig-
keitsabkommens die Vertragsparteien die Koordinierung der Sys-
teme der sozialen Sicherheit gemäß Anhang II dieses Abkommens 
regeln, um insbesondere die Bestimmung der anzuwendenden 
Rechtsvorschriften und die Zahlung der Leistungen an Personen, 
die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien haben, 
zu gewährleisten. Gemäß Anhang II Abschnitt A sind zwischen den 
Vertragsparteien die Verordnungen Nrn. 883/2004 und 987/2009 
anwendbar. Da nach Anhang II Art. 1 Abs. 2 des Freizügigkeitsab-
kommens „[d]er Begriff ‚Mitgliedstaat(en)‘ in den Rechtsakten, auf 
die in Abschnitt A dieses Anhangs Bezug genommen wird, außer 
auf die durch die betreffenden Rechtsakte der Europäischen Union 
erfassten Staaten auch auf die Schweiz anzuwenden [ist]“, erfas-
sen die Bestimmungen dieser Verordnungen somit auch die 
Schweizerische Eidgenossenschaft (vgl. in diesem Sinne Urteil 
vom 14. März 2019, Dreyer, C-372/18, EU:C:2019:206, Rn. 29 und 
die dort angeführte Rechtsprechung). Das Gleiche gilt für die Be-
stimmungen des Beschlusses Nr. H3, da Anhang II Abschnitt B des 
Freizügigkeitsabkommens vorsieht, dass die Vertragsparteien die-
sen Beschluss berücksichtigen.
[25] Vor diesem Hintergrund fällt die Situation von GP, die in 
Deutschland wohnt und wie ihr Ehemann, der Familienleistungen 
von einem schweizerischen Träger bezieht, in der Schweiz arbei-
tet, in den Geltungsbereich der Verordnungen Nrn. 883/2004 und 
987/2009 sowie des Beschlusses Nr. H3 (vgl. entsprechend Urteil 
vom 14. März 2019, Dreyer, C-372/18, EU:C:2019:206, Rn. 30).
[26] Folglich sind nach diesen Unionsrechtsakten die genannten 
Leistungen sowie ihre Umrechnung in eine andere Währung eben-
so zu behandeln wie in einem Mitgliedstaat der Union empfange-
ne Leistungen. Was insbesondere die Vorlagefrage 3 a zur Maß-
geblichkeit des Ausschlusses nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 
angeht, wonach in Deutschland kein Kindergeld gezahlt wird, 
wenn im Ausland – hier die Schweiz – eine vergleichbare Leistung 
gewährt wird, sind im nationalen Recht eines Mitgliedstaats vor-
geschriebene Antikumulierungsregeln nicht anwendbar, wenn 
ihre Anwendung gegen Unionsrecht verstoßen würde (vgl. in die-
sem Sinne Urteil vom 12. Juni 2012, Hudzinski und Wawrzyniak, 
C-611/10 und C-612/10, EU:C:2012:339, Rn. 71).
[27] Ferner verstieße eine unterschiedliche Anwendung der Ver-
ordnungen Nrn. 883/2004 und 987/2009 sowie des Beschlusses 
Nr. H3 in einer Situation wie der, um die es im Ausgangsverfahren 
geht, gegen das Ziel der Gleichbehandlung, das mit der in Art. 8 
des Freizügigkeitsabkommens vorgesehenen Koordination der 
Systeme der sozialen Sicherheit gewährleistet werden soll.
[28] Folglich ist auf die dritte Frage zu antworten, dass es sich 
bei der Währungsumrechnung von Kindergeld zur Bestimmung 
eines etwaigen Unterschiedsbetrags gemäß Art. 68 Abs. 2 der Ver-
ordnung Nr. 883/2004 auf die Anwendung und die Auslegung von 
Art. 90 der Verordnung Nr. 987/2009 sowie des Beschlusses Nr. H3 
nicht auswirkt, dass die betreffende Leistung von einem schweize-
rischen Träger in Schweizer Franken bewirkt wird.

Zur ersten Frage
[29] Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wis-
sen, welche Regelung des Beschlusses Nr. H3 bei der Umrechnung 
von Währungen, in denen Kinderzulagen angegeben sind, zur Be-
stimmung eines etwaigen Unterschiedsbetrags gemäß Art. 68 
Abs. 2 der Verordnung Nr. 883/2004 anwendbar ist.
[30] Zur Beantwortung dieser Frage ist erstens darauf hinzuwei-
sen, dass der Beschluss Nr. H3 einen Rechtsakt zur Durchführung 
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der Verordnungen Nrn. 883/2004 und 987/2009 darstellt. Nach 
ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist ein Rechtsakt zur 
Durchführung oder Anwendung nach Möglichkeit in Überein-
stimmung mit dem Grundrechtsakt auszulegen (vgl. in diesem 
Sinne Urteile vom 14. Mai 2009, Internationaal Verhuis- en Trans-
portbedrijf Jan de Lely, C-161/08, EU:C:2009:308, Rn. 38, und 
vom 19. Juli 2012, Pie Optiek, C-376/11, EU:C:2012:502, Rn. 34).
[31] Zweitens wird im ersten Erwägungsgrund des Beschlusses 
Nr. H3 zwar Art. 68 Abs. 2 der Verordnung Nr. 883/2004 als Be-
stimmung aufgeführt, die sich auf „Situationen [bezieht], in denen 
für die Zahlung, Berechnung oder Neuberechnung einer Leistung 
… der Umrechnungskurs festgelegt werden muss“. Jedoch ist we-
der in Nr. 2 noch in den Nrn. 3 bis 5 des Beschlusses Nr. H3, die 
angeben, welcher Umrechnungskurs in bestimmten leistungsbe-
zogenen Situationen heranzuziehen ist, ausdrücklich genannt, auf 
welche Bestimmungen der Verordnungen Nrn. 883/2004 und 
987/2009 sie anwendbar sind.
[32] Unter diesen Umständen ist die Bestimmung des Beschlus-
ses Nr. H3, die in dem in der ersten Vorlagefrage genannten Fall 
anwendbar ist, unter Berücksichtigung von Art und Zweck der 
betreffenden Leistung zu ermitteln.
[33] Insoweit beruht die im Ausgangsverfahren fragliche Leis-
tung, die in einem Unterschiedsbetrag besteht, der gegebenenfalls 
als monatliche Familienleistung gezahlt wird, auf Art. 68 der Ver-
ordnung Nr. 883/2004. Sind für denselben Zeitraum und für die-
selben Familienangehörigen Leistungen nach den Rechtsvor-
schriften mehrerer Mitgliedstaaten aus unterschiedlichen Gründen 
zu gewähren, genießen gemäß Art. 68 Abs. 1 Buchst. a dieser Ver-
ordnung die durch eine Beschäftigung oder eine selbstständige 
Erwerbstätigkeit ausgelösten Ansprüche Vorrang vor durch den 
Wohnort ausgelösten Ansprüchen. Gemäß Art. 68 Abs. 2 der Ver-
ordnung werden bei Zusammentreffen von Ansprüchen die Fami-
lienleistungen nach den Rechtsvorschriften gewährt, die demnach 
Vorrang haben. Ansprüche auf Familienleistungen nach anderen 
Rechtsvorschriften werden bis zur Höhe des nach den vorrangig 
geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Betrags ausgesetzt; 
erforderlichenfalls ist ein Unterschiedsbetrag in Höhe des darüber 
hinausgehenden Betrags der Leistungen zu gewähren.
[34] Der Gerichtshof hat entschieden, dass eine solche Antiku-
mulierungsvorschrift dem Empfänger der von mehreren Mitglied-
staaten gezahlten Leistungen einen Gesamtbetrag an Leistungen 
garantieren soll, der gleich dem Betrag der günstigsten Leistung 
ist, die ihm nach dem Recht nur eines dieser Staaten zusteht (Urteil 
vom 30. April 2014, Wagener, C-250/13, EU:C:2014:278‚ Rn. 46 
und die dort angeführte Rechtsprechung).
[35] Um beim Vergleich von Beträgen, die in verschiedenen 
Währungen ausgedrückt sind, die Zahlung eines mit der günstigs-
ten Leistung übereinstimmenden Gesamtbetrags zu gewährleisten, 
ist der Referenzwechselkurs zu verwenden, der von der Europäi-
schen Zentralbank zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, der 
dem der Zahlung der Leistung möglichst nahe liegt. Dies bedeutet 
bei in regelmäßigen Abständen – vorliegend monatlich – über 
einen langen Zeitraum gezahlten Leistungen bei jeder Zahlung die 
Verwendung eines anderen Wechselkurses.
[36] Würde ein einziger Umrechnungskurs für einen solchen 
Zeitraum verwendet, obwohl in dessen Verlauf die Kurse deutlich 
schwanken können, bestünde nämlich die Gefahr, entweder dem 
Leistungsempfänger einen Teilbetrag der günstigsten Leistung 
vorzuenthalten oder ihm einen hierüber hinausgehenden Betrag 
zu gewähren.
[37] Zwar stellt es, wie die deutsche Regierung in ihren schrift-
lichen Erklärungen ausführt, einen zusätzlichen Verwaltungsauf-
wand für die zuständigen Sozialversicherungsträger dar, bei jeder 

Fälligkeit eine Berechnung auf der Grundlage eines neuen Wech-
selkurses vornehmen zu müssen. Doch die Beachtung des Wort-
lauts einer eindeutigen Rechtsnorm sowie des Ziels, auf der diese 
beruht, lässt es nicht zu, wegen einer besseren Handhabbarkeit auf 
eine andere Berechnungsmethode auszuweichen (vgl. entsprechend 
Urteil vom 30. April 2014, Wagener, C-250/13, EU:C:2014:278, 
Rn. 38).
[38] Was die gegebenenfalls für die Zwecke des Ausgangsrechts-
streits anwendbaren Bestimmungen des Beschlusses Nr. H3 an-
geht, ist, sofern in ihm nicht anders angegeben, nach dessen Nr. 2 
der Umrechnungskurs zu verwenden, der an dem Tag veröffent-
licht wurde, an dem der Träger den entsprechenden Vorgang aus-
geführt hat.
[39] Die Anwendung dieser Regelung auf die im Ausgangs-
verfahren fragliche Leistung kann dazu führen, dass bei jeder 
Zahlung der betreffenden Familienleistung ein neuer Umrech-
nungskurs und gegebenenfalls ein Unterschiedsbetrag verwendet 
werden, was, wie aus den Rn. 34 bis 36 des vorliegenden Urteils 
hervorgeht, mit dem Ziel der Zahlung eines Unterschiedsbetrags 
gemäß Art. 68 Abs. 2 der Verordnung Nr. 883/2004 in Einklang 
steht, das darin besteht, die Zahlung eines mit dem Betrag der 
günstigsten Zahlung übereinstimmenden Gesamtbetrags sicherzu-
stellen.
[40] Jedoch hat Nr. 2 des Beschlusses Nr. H3 ihrem Wortlaut 
nach insofern Auffangcharakter, als sie zur Bestimmung des Um-
rechnungskurses in Bezug auf die vom Beschluss erfassten Rege-
lungen der Verordnungen Nrn. 883/2004 und 987/2009 anzuwen-
den ist, sofern nicht im Beschluss etwas anderes bestimmt ist. 
Infolgedessen ist zu prüfen, ob die Nrn. 3 bis 5 des Beschlusses 
Nr. H3, die das vorlegende Gericht genannt hat, auf eine Situation 
wie die im Ausgangsverfahren fragliche anwendbar sind.
[41] Insoweit ist zunächst festzustellen, dass schon der Wortlaut 
von Nr. 3 des Beschlusses Nr. H3 ihre Anwendbarkeit in einer 
 solchen Situation ausschließt. Zum einen nämlich soll die Be-
stimmung in dem Fall anwendbar sein, in dem ein Träger eines 
Mitgliedstaats „einen Betrag in die Währung eines anderen Mit-
gliedstaats umrechnen muss“. Im Rechtsstreit des Ausgangsver-
fahrens geht es aber um den umgekehrten Fall, nämlich darum, 
dass ein Sozialversicherungsträger eines Mitgliedstaats einen in 
der Währung eines anderen Staates ausgedrückten Betrag in seine 
eigene Währung umrechnet.
[42] Zum anderen ist in Nr. 3 Buchst. a und b des Beschlusses 
Nr. H3 die Berücksichtigung von Beträgen „nach nationalem 
Recht“ genannt, wohingegen in der im Ausgangsverfahren frag-
lichen Situation sich die Verpflichtung, den Betrag der in der 
Schweiz gezahlten Leistungen bei der Berechnung eines in 
Deutschland möglicherweise fälligen Unterschiedsbetrags zu be-
rücksichtigen, aus Art. 68 Abs. 2 der Verordnung Nr. 883/2004 und 
aus dem Freizügigkeitsabkommen ergibt.
[43] Sodann ist Nr. 4 des Beschlusses Nr. H3 nicht anwendbar, da 
auch sie Situationen betrifft, in denen der Träger eines Mitglied-
staats einen Betrag in die Währung eines anderen Mitgliedstaats 
umrechnen muss. Ferner ergibt sich aus ihrem Wortlaut und ins-
besondere aus der Formulierung „Nummer 3. gilt entsprechend, 
wenn ein … [Mitgliedstaat] … zur Neuberechnung der Leistung 
einen Betrag … umrechnen muss“, dass sie eine besondere Anwen-
dung von Nr. 3 des Beschlusses darstellt.
[44] Schließlich gilt Nr. 5 des Beschlusses Nr. H3 für die Neube-
rechnung von Leistungen, die nach nationalem Recht regelmäßig 
angepasst und durch Beträge in anderen Währungen beeinflusst 
werden. Der Wortlaut dieser Regelung steht dem grundsätzlich 
nicht entgegen, dass sie zur Bestimmung eines Unterschiedsbe-
trags angewandt wird, der gegebenenfalls zu zahlen ist, wenn die 
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Familienleistung eines Mitgliedstaats, die bis zur Höhe des Betrags 
ausgesetzt wird, der in den gemäß Art. 68 Abs. 2 der Verordnung 
Nr. 883/2004 vorrangigen Rechtsvorschriften vorgesehen ist, 
 regelmäßig angepasst wird.
[45] Jedoch ist nach den Ausführungen des vorlegenden Ge-
richts das Kindergeld in Deutschland in Höhe von 184 Euro für 
jedes der ersten beiden Kinder in den Jahren 2010 bis 2014 un-
verändert geblieben und ab 2015 jährlich gestiegen. Somit ist die 
Leistung innerhalb des Zeitraums, für den vorliegend ein Unter-
schiedsbetrag gefordert wird, nämlich von April 2012 bis Dezem-
ber 2014, nicht gestiegen.
[46] Unter diesen Umständen kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass die Leistung im Sinne von Nr. 5 des Beschlusses 
Nr. H3 regelmäßig angepasst worden wäre. Wäre die Bestimmung 
anwendbar, würde dies nämlich zur Verwendung eines Umrech-
nungskurses führen, der zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, 
der von den meisten im Ausgangsverfahren fraglichen monat-
lichen Familienleistungen zu weit entfernt liegt, was gegen die in 
Rn. 34 des vorliegenden Urteils angeführte Zielsetzung von Art. 68 
Abs. 2 der Verordnung Nr. 883/2004 verstoßen würde.
[47] Da keine der Nrn. 3 bis 5 des Beschlusses Nr. H3 in einer 
Situation wie der im Ausgangsverfahren fraglichen anwendbar 
ist, ist Nr. 2 anzuwenden, wie sich aus Rn. 40 des vorliegenden 
Urteils ergibt.
[48] Auf die erste Frage ist daher zu antworten, dass der Be-
schluss Nr. H3 dahin auszulegen ist, dass dessen Nr. 2 bei der Um-
rechnung von Währungen, in denen Kinderzulagen angegeben 
sind, zur Bestimmung eines etwaigen Unterschiedsbetrags gemäß 
Art. 68 Abs. 2 der Verordnung Nr. 883/2004 anwendbar ist.

Zur zweiten Frage
[49] Mit seiner Frage 2a, die für den Fall gestellt wird, dass Nr. 2 
des Beschlusses Nr. H3 in einer Situation wie der im Ausgangsver-
fahren fraglichen für anwendbar befunden wird, fragt das vor-
legende Gericht nach der Bedeutung der Wendung „Tag …, an dem 
der Träger den entsprechenden Vorgang ausgeführt hat“ im Sinne 
dieser Bestimmung.
[50] Es ist festzustellen, dass unter Umständen wie denen des 
Ausgangsverfahrens die Wendung den Tag betrifft, an dem der 
zuständige Träger des Beschäftigungsstaats, der vorrangig für die 
Zahlung der fraglichen Familienleistung verantwortlich ist, die 
Zahlung vornimmt. Diese Zahlung wird nämlich in jedem Fall 
vorgenommen, wohingegen die Zahlung der im Wohnsitzstaat 
vorgesehenen Leistungen in Form eines Unterschiedsbetrags nur 
unter bestimmten Voraussetzungen erfolgt und somit bedingt und 
unsicher ist. Erst nach der Zahlung einer Leistung durch den Be-
schäftigungsstaat und der Umrechnung ihres Betrags in die Wäh-
rung des Wohnsitzstaats kann der Betroffene im letzteren Staat in 
den Genuss des Unterschiedsbetrags gelangen, sofern der Umrech-
nungsbetrag geringer ist als der Betrag der Leistung, die ihm nach 
dem Recht des Wohnsitzstaats zustünde (vgl. entsprechend Urteil 
vom 30. April 2014, Wagener, C-250/13, EU:C:2014:278, Rn. 45 
und 47).
[51] Diese Auslegung entspricht im Übrigen wie in Rn. 34 des 
vorliegenden Urteils ausgeführt dem in Art. 68 Abs. 2 der Verord-
nung Nr. 883/2004 vorgesehenen Ziel der Antikumulierungsregel.
[52] (Urteilstenor)
[53] In Anbetracht der Antwort auf die erste Frage sind die Fra-
gen 2b und c nicht zu prüfen.
[54] (Kosten)

Anmerkung:
I. Einleitung
Soziale Sicherheit geschieht bekanntlich unter Einsatz erheblicher 
Beträge, sei es, dass medizinische, rehabilitierende u. a. Sachleis-
tungen vergütet oder Geldleistungen wie etwa Renten ausgezahlt 
werden. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten stehen sich 
auch seit Bestehen der Währungsunion oftmals noch unterschied-
liche Geldsorten gegenüber, sind doch mit Bulgarien, Dänemark, 
Kroatien, Polen, Rumänien, Schweden, Tschechien und Ungarn 
11 von 28 Mitgliedstaaten ohne Euro1. Hinzu kommen die EFTA- 
Staaten Island, Norwegen, Liechtenstein sowie die Schweiz – allesamt 
außerhalb der Eurozone; für diese Staaten gilt die EU-Koordinie-
rungsverordnung Nr. 883/2004 samt Durchführungsverordnung 
Nr. 987/2009 (hiernach DVO) bekanntlich über das EWR-Abkom-
men von 1992 bzw. das Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EG von 
1999. Im vorliegenden Fall waren schweizerische Familienleistun-
gen mit deutschem Kindergeld zu koordinieren, weshalb einerseits 
Schweizer Franken und andererseits Euro aufeinandertrafen. An-
spruch bestand prioritär auf die am Arbeitsort geschuldeten hel-
vetischen Familienleistungen (Art. 11 Abs. 3 Buchstabe a) i. V. mit 
Art. 68 Abs. 1 Buchstabe a) VO Nr. 883/2004): In dem betreffenden 
Kanton und zum maßgeblichen Zeitpunkt 200 Schweizer Franken 
pro Kind, während deutsches Kindergeld am Wohnort lediglich als 
Differenzbetrag i. S. von Art. 68 Abs. 2 Satz 2, 2. Halbsatz VO 
Nr. 883/2004 geschuldet war. Die in Deutschland wohnhaften 
 Eltern zweier Kinder hatten in der Schweiz ihre Beschäftigung, 
weshalb die erwähnte Regelung von Art. 68 Abs. 1 Buchstabe a) 
i. V. mit Art. 68 Abs. 2 Verordnung Nr. 883/2004 zum Zuge kam. 
Deutsches Kindergeld war nur insoweit geschuldet, als es die ent-
sprechende schweizerische Geldleistung überstieg. In Rede stand 
ein Differenzbetrag von monatlich ca. 18 Euro pro Kind, der nur 
deswegen streitig war, weil die Familienkasse Baden-Württemberg 
West den Wechselkurs ansetzte, der zum Umrechnungszeitpunkt, 
also im Jahr 2015, maßgeblich war; derweil der Schweizer Fran-
ken 2015 wesentlich höher stand als 2012, war somit der Unter-
schiedsbetrag zwischen der schweizerischen Familienleistung und 
dem deutschen Kindergeld gleich null (200 Schweizer Franken 
entsprachen 2015 ca. 188 Euro). Demgegenüber hielten die Eltern 
den Kurs von 2012 für richtig, denn die Schweizer Leistung war 
alsdann ausgezahlt worden; damals lag der Schweizer Franken 
tiefer und hätte umgerechnet nur ca. 166 Euro ergeben; bei einem 
deutschen Kindergeld von 184 Euro würde der Umrechnungskurs 
von 2012 zu dem streitigen Differenzbetrag von 18,05 Euro ge-
führt haben.

II. Leistungsrisiken durch Wechselkurse
Wie so oft bei Vorabentscheidungsurteilen interessiert aber auch 
hier weniger der Streitwert als das Prinzip, das ganz allgemein im 
Anspruch auf Freizügigkeit liegt und beim Umgang mit Devisen 
darauf abzielt, nach nationalem Recht geschuldete Leistungen 
nicht unnötig mit Währungsrisiken zu belasten. Die Umrechnung 
erfolgt zu diesem Zweck in Anwendung des EZB-Referenzwech-
selkurses2, der den Wechselkurs der EU-Währung Euro gegenüber 
anderen Währungen fixiert. Nach den Leitlinien der Europäischen 

 1 Großbritannien trat am 31. Januar 2020 um 23 h UTC bzw. 24 h MEZ aus der 
EU aus. 

 2 Täglich gegen 16h MEZ veröffentlicht die EZB (Europäische Zentralbank) 
den Wechselkurs, den der Euro gegenüber anderen Währungen ein-
nimmt. Zu den Einzelheiten: https://www.ecb.europa.eu (letzter Abruf am 
27. 1. 2020). 
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Zentralbank stellen die nationalen Zentralbanken sicher, dass die 
Umrechnung von Nichteurobeträgen in Eurobeträge auf der Basis 
des täglich von der EZB publizierten Referenzwechselkurses er-
folgt3. Der Vorteil einer europaweiten und damit einheitlichen 
 Notierung liegt darin, dass nationale Sozialversicherungsträger 
gehalten sind, den Preis einer Währung in transparenter, für alle 
beteiligten Länder geltenden Weise festzuhalten. Sie erklärt sich 
auch aus der Logik der Europäischen Währungsunion, beruht 
doch der EZB-Referenzwechselkurs auf einer Abstimmung mit 
den Zentralbanken der Mitgliedstaaten. Wie andere EU-Rechts-
akte beziehen sich deshalb auch die Koordinierungsverordnungen 
auf den EZB-Referenzwechselkurs4, wobei es der Verwaltungs-
kommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Si-
cherheit obliegt, den „Bezugszeitpunkt für die Festlegung des 
Wechselkurses“ zu bestimmen (Art. 90 DVO)5. Dass dieser „Be-
zugszeitpunkt“, will heißen der Moment, auf den bei der Wäh-
rungsumrechnung abzustellen ist, durchaus wichtig sein kann, 
zeigt der vor den EuGH gebrachte Sachverhalt in anschaulicher 
Weise: Bei Anwendung des falschen Wechselkurses käme der An-
spruch auf Differenzzahlung zum Erlöschen. Deutlich zu Tage tritt 
zudem die Methode, die bei der Anwendung der einschlägigen 
Regeln zu beherzigen ist. Der in Ausführung zu Art. 90 DVO er-
lassene Beschluss Nr. H3 beantwortet nämlich, wie übrigens die 
meisten Beschlüsse der Verwaltungskommission zwar viele, aber 
längst nicht alle Auslegungsfragen, die bei der Anwendung der 
Koordinierungsverordnungen auftauchen. So auch im vorliegen-
den Fall, in dem keiner der im Beschluss Nr. H3 behandelten 
 Spezialfälle (H3, Nr. 3–5) einschlägig war, weshalb man auf die 
allgemeine Lösung laut Nr. 2 abstellen musste. Danach gilt der 
Umrechnungskurs, „der an dem Tag veröffentlicht wurde, an dem 
der Träger den entsprechenden Vorgang ausgeführt hat“. Was mit 
dieser Formulierung gemeint ist, kann nur unter Berücksichtigung 
des oben bereits angeklungenen Ziels der Koordinierungsnorm er-
mittelt werden, welches auch der EuGH hier abermals bekräftigt. 
Er erinnert daran, dass Art. 68 Abs. 2 der Verordnung Nr. 883/2004 
einen Anspruch auf den Differenzbetrag vermittelt, damit die 
Ausübung der Freizügigkeit nicht zum Verlust von günstigeren 
nationalen Leistungen führt (ErwG. 34). Im vorliegenden Fall ist 
dies das deutsche Kindergeld am deutschen Wohnsitz, welches bei 
zu Grunde legen des Wechselkurses von 2012 denn auch in Form 
eines Differenzbetrags zu leisten wäre. Einzig sinnvoll muss es 
daher sein, wenn zur Bestimmung des Wechselkurses ein Zeit-
punkt gewählt wird, der dem der Zahlung des prioritären, hier des 
schweizerischen Kindergeldes möglichst nahe liegt (ErwG. 35). 
Maßgeblicher „Vorgang“ i. S. von Beschluss H3 Nr. 2 muss folglich 
in der hiesigen Konstellation die Auszahlung der Schweizer Fami-
lienleistungen sein, denn nur hierdurch wird gewährleistet, dass 
Art. 68 Abs. 2 Verordnung Nr. 883/2004 seinen Sinn und Zweck 
(seinen „effet utile“) erfüllen kann. Der Lösung des Europäischen 

 3 Art. 175 Leitlinie (EU) der Europäischen Zentralbank vom 19. 12. 2014 
über die Umsetzung des politischen Handlungsrahmens des Eurosystems 
(EZB/2014/60), ABl. 2015 L 91/3. 

 4 Vgl. z. B. Art. 24 Abs. 8 Verordnung Nr. 655/2014 vom 15. 5. 2014 zur Ein-
führung eines Verfahrens für einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen 
Kontenpfändung im Hinblick auf die Erleichterung der grenzüberschreiten-
den Eintreibung von Forderungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. 2014 
L 189/59. 

 5 Beschluss Nr. H3 vom 15. 10. 2009 über den Bezugszeitpunkt für die 
Festlegung der Umrechnungskurse gemäß Art. 90 der Verordnung (EG) 
Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. 2010 
C 106/56. „H“ steht für „horizontale Bestimmungen“. Vgl. auch Beschluss 
Nr. H7 vom 25. 6. 2015 zur Änderung des Beschlusses Nr. 3H, ABl. 2016 
C 52/13. 

Gerichtshofes gebührt deshalb volle Zustimmung. Sie ist auch 
überaus instruktiv, verdeutlicht sie doch einmal mehr, dass die 
Koordinierungsverordnungen und übrigen Erlasse stets im Ein-
klang mit den Verträgen auszulegen sind. Fehlen ausdrückliche 
Spezialnormen, was seit Ablösung der Vorgängerverordnungen 
Nr. 1408/71 und 574/72 durch die Verordnungen Nr. 883/2004 
und 987/09 häufiger passiert, zeigt die ratio legis den Weg. Er-
sichtlich wird zudem, dass Beschlüsse der Verwaltungskommissi-
on, hier insbesondere die Nr. 2 in Beschluss H3, bei der Auslegung 
von Rechtsnormen helfen sollen. Letztere verbürgen Anspruch auf 
Differenzzahlung, wenn Familienleistungen am Wohnsitz Famili-
enleistungen am Arbeitsort übersteigen. Insofern macht es durch-
aus Sinn, den in Nr. 2 erwähnten „Vorgang“ mit dem EuGH nicht 
auf einen „Währungsumrechnungsvorgang“ zu reduzieren, son-
dern auf die Auszahlung der am Arbeitsort geschuldeten Leistung 
abzustellen (ErwG. 52). Ergänzend sei anzumerken, dass das 
Schweizer Sozialrecht den Umrechnungszeitpunkt ganz ähnlich 
bestimmt, wenn es nämlich z. B. darum geht, ausländische an 
schweizerische Unfallrenten anzurechnen; nach der einschlägigen 
Verordnungsbestimmung gilt bei der Anrechnung ausländischer 
Invalidenrenten der Wechselkurs im Zeitpunkt des erstmaligen 
Zusammentreffens der schweizerischen mit der ausländischen 
Rente6. Das Sozialversicherungsabkommen Deutschland-Schweiz 
von 1964, auf das u. a. bei Drittstaatsangehörigen zurückzugreifen 
ist, enthält ebenfalls eine Regelung; danach ist für die Umrech-
nung der Kurs des Tages maßgebend, der bei der Übermittlung des 
Geldleistung zugrunde gelegt worden ist (Art. 36 i. V. mit Art. 3 
Abs. 2 Abkommen Deutschland-Schweiz7).

III. Geltungsbereich der Umrechnungsregelung
Eine andere Frage, die in dem hier besprochenen Urteil freilich 
nicht aufkam, ist die nach dem sachlichen Geltungsbereich der in 
Art. 90 DVO normierten Umrechnungsregel. Sie wurde jüngst vom 
Schweizer Bundesgericht dahin gehend entschieden, dass der 
EZB-Referenzkurs keine Anwendung findet, wenn die Auszahlung 
einer Schweizer Sozialversicherungsleistung (im konkreten Fall 
die AHV-Altersrente eines in Deutschland wohnhaften Rentners) 
in Rede steht, ohne dass es der Koordinierung mit einer in dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorhandenen Valuta (Sozialleistungen, 
Einkommen) bedarf; in einem solchen Fall richte sich die Wäh-
rungsumrechnung allein nach Schweizer Recht (BGE 141 V 246, 
ErwG. 5. und 6.8). Das Bundesgericht bezieht sich dabei u. a. auf 
ein EuGH-Urteil aus dem Jahre 1983, in welchem zur Auslegung 
von Art. 107 VO Nr. 572/74 (Vorgängerregelung zu Art. 90 DVO) 
festgestellt wurde, dass Geldleistungen, die allein auf Grund nati-
onaler Rechtsvorschriften berechnet wurden, nach nationalem 
Recht umzurechnen sind9. Ob dies auch unter den Verordnungen 
Nr. 883/2004 und 987/2009 uneingeschränkt Geltung hat, mag 
bezweifelt werden. Nach seinem Wortlaut betrifft Art. 90 Satz 1 
DVO den Wechselkurs zweier Währungen, ohne sich dabei wie 
noch Art. 107 VO Nr. 574/72 auf bestimmte Fallgestaltungen zu 

 6 Art. 31 Abs. 1 UVV (Verordnung über die Unfallversicherung) vom 
20. 12. 1982, SR 832.202; hierzu Flückiger in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli 
(Hg.), Basler Kommentar Unfallversicherungsgesetz (2019), Art. 20 Rn. 46. 

 7 Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. 2. 1964, 
SR 0.831.109.136.1. 

 8 Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i. S. Schweizerische Ausgleichs kasse 
SAK gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten), 
 9C-375/2014 vom 24. 3. 2015. 

 9 EuGH, Urt. v. 5. 5. 1983, Rs. C-238/81 (van der Bunt-Craig), 
ECLI:EU:C:1983:124, Rn. 19; BGE 141 V 246, Rn. 5.2. 
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beschränken. Er ordnet ganz allgemein an, dass bei „der Anwen-
dung der Grundverordnung und der Durchführungsverordnung 
(…) als Wechselkurs zweier Währungen der von der Europäischen 
Zentralbank veröffentlichte Referenzwechselkurs“ gilt. Hiermit 
vereinbar ist es, Art. 90 DVO jedenfalls in all jenen Fällen anzu-
wenden, in denen die Leistungen zweier Mitgliedstaaten, wie z. B. 
Familienleistungen laut Art. 68 Abs. 2 VO Nr. 883/2004, miteinan-
der koordiniert werden und es im Rahmen der Koordinierung 
einer Umrechnung bedarf. Darüber hinaus bezieht sich die Vor-
schrift auf Sachverhalte, in denen andere koordinierungsrelevante 
Währungsfragen aufkommen. Bernhard Spiegel nennt als Beispiel 
die Berechnung von Beitragsschulden aufgrund von Einkünften 
außerhalb des zuständigen Mitgliedstaates10. Zu denken ist weiter 
an die Vollstreckung von Beitragsforderungen, die nach Art. 80 
Abs. 1 Satz 1 DVO in der Währung des Mitgliedstaates der ersuch-
ten Partei erfolgt (vgl. insoweit auch ErwG. 1 von Beschluss H3). 
Keine Anwendung finden die Koordinierungsverordnungen ein-
schließlich Art. 90 DVO, wenn es um rein arbeitsvertragliche Ver-
hältnisse geht, wenn etwa Löhne nicht in Schweizer Franken, son-
dern in Euro ausgezahlt werden11.

IV. Fazit
Die EU-Koordinierungsverordnungen dienen einem dezidierten 
Zweck, nämlich dem der bestmöglichen Durchsetzung des Rechts-
anspruchs auf freien Personenverkehr. Diesem Anliegen ist auch 
bei der Auslegung von sehr speziellen Normen Rechnung zu tra-
gen, die wie hier die Umrechnung geldwerter Beträge regeln.

Prof. Dr. Bettina Kahil-Wolff Hummer,  
Universität Lausanne

10  Spiegel in Fuchs (Hg.), Europäisches Sozialrecht, 7. Aufl. 2018, Art. 84 VO 
Nr. 883/2004 bzw. Art. 90 DVO, Rn. 1. 

11  In einem Urteil vom 15. 1. 2019 (unveröffentlichtes Urteil der II. zivilrecht-
lichen Abteilung, 4A-2015/2017) entschied das Bundesgericht, es verstoße 
nicht gegen das Freizügigkeitsabkommen, wenn Lohn für in der Schweiz 
erbrachte Arbeit vereinbarungsgemäß in Euro anstatt in Schweizer Franken 
ausbezahlt würde, selbst wenn dies wegen der Devisenkurse zu einer Lohn-
minderung führe. 
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